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52/2025 Bekanntmachung über den Ort und den Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung des 
Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Jahr 2026 

Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 / SGV NRW 2023) in der derzeit gültigen 
Fassung wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das 
Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen ab sofort während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im 
 

Bürgerbüro der Stadt Billerbeck, 
Markt 1,  

48727 Billerbeck, 
 
zu den allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme ausliegt. 
 
Die Auslegungszeiten im Einzelnen: 
 
 

montags, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
dienstags, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
mittwochs, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
donnerstags, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
freitags, 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 

 
 
Ferner kann der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 im Internet unter der Adresse www.billerbeck.de 
Rubrik Bürgerservice: Rathaus und Politik > Ortsrecht und Veröffentlichungen eingesehen werden. 
 
Einwohner/-innen oder Abgabepflichtige können Einwendungen gegen den Entwurf der 
Haushaltssatzung und ihre Anlagen vom Zeitpunkt dieser Bekanntgabe bis zum 27. Oktober 2025 der 
Stadtverwaltung schriftlich zuleiten oder während der o. g. Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 13 oder 
Zimmer 16, mündlich zu Protokoll geben. Über Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
 
 
Billerbeck, 10. Oktober 2025 
 
gez. 
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 
 

53/2025 Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Billerbeck über die Ersatzbestimmung für 
ein ausgeschiedenes Ratsmitglied für die Wahlperiode 2025 - 2030 

 
Das Ratsmitglied Marco Lennertz, Lindenstraße 20 a, 48727 Billerbeck, ist bei der Kommunalwahl am 
14. September 2025 als Direktkandidat in den Rat der Stadt Billerbeck gewählt worden. Weiterhin ist 
Herr Lennertz in dieser Wahl zum Bürgermeister der Stadt Billerbeck gewählt worden. Am 22. 
September 2025 hat Herr Lennertz die Wahl zum Hauptverwaltungsbeamten angenommen und 
scheidet somit, für die Wahlperiode 2025 – 2030, als Vertreter der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands (CDU) aus dem Rat der Stadt Billerbeck aus.  
 
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetzes NRW stelle ich fest, dass Frau Birgit Schulze Wierling, Temming 
5, 48727 Billerbeck, als Ersatzbewerberin im Wahlbezirk der CDU in den Rat nachrückt. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann 
 

• jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 
teilgenommen haben sowie 
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• die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die 
Entscheidung über die Feststellung gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a) – c) des Kommunalwahlgesetzes 
NRW für erforderlich halten. 
 
Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären. 
 
Billerbeck, 7. Oktober 2025 
 
gez. 
Marion Dirks 
Wahlleiterin 
 

54/2025 Bekanntmachung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Billerbeck für 
Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose vom 09. Oktober 2025 

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Billerbeck 
für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose vom 09.10.2025 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666, SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) in der jeweils gültigen Fassung und der 
§§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 155) in 
der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Billerbeck am 09.10.2025 folgende Satzung 
beschlossen: 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtungen 
 

(1) Die Stadt Billerbeck unterhält zur vorübergehenden Unterbringung 

 

a) von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) vom 28.02.2003 (GV.NRW. S. 93) in 
der jeweils geltenden Fassung und 

 

b) von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII erhalten, 

 

c) von Obdachlosen, die gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom 13.05.1980 
(GV.NRW S. 528) in der jeweils geltenden Fassung unterzubringen sind, 

 

Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. Zimmer in Wohnungen - nachfolgend Unterkünfte 
genannt - als öffentliche Einrichtungen. 

 

(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Billerbeck und den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ist öffentlich-rechtlich. Ein privates Mietverhältnis wird nicht begründet. 

 

§ 2 Unterkünfte 
 

(1) Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen, bestimmt die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann durch schriftliche Festlegung 
Objekte streichen oder weitere in den Bestand aufnehmen. Der aktuelle Bestand kann im 
Fachbereich Soziales der Stadt Billerbeck eingesehen werden. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21758&vd_back=N444&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11854&val=11854&seite=155&sg=0&menu=0
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(2) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, die den Personengruppen nach § 1 
Absatz 1 Buchstabe a) zum Zweck der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit 
zugewiesen wurden und die sich nicht in einer Unterkunft nach Absatz 1 befinden. Auch diese 
Wohnungen gelten als Unterkünfte im Sinne dieser Satzung. 

 

§ 3 Benutzungsverhältnis 
 

(1) Die Unterkunft dient der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit und der 
vorübergehenden Unterbringung der Personengruppen nach § 1. 

(2) Über die Belegung der Unterkünfte entscheidet die Stadt Billerbeck nach pflichtgemäßem 
Ermessen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten und der Sicherung einer geordneten 
Unterbringung bestimmte Wohnräume nach Art, Größe und Lage zuzuweisen. Ein Anspruch auf 
eine Zuweisung einer bestimmten Unterkunft oder auf ein Verbleiben in einer bestimmten 
Unterkunft besteht nicht. Deshalb können Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit sowohl 
innerhalb der Unterkunft als auch von einer Unterkunft in eine andere verlegt werden.  

 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erlässt eine Benutzungs- bzw. Hausordnung, die 
Näheres zur Benutzung, zum Hausrecht und zur Ordnung in den Unterkünften regelt. 

 
 

 

(4) Die Bediensteten der Stadt Billerbeck üben das Hausrecht aus und kontrollieren 
regelmäßig die Einhaltung der Satzung und der Benutzungsordnung.  Sie sind insbesondere 
berechtigt 

a) den Bewohnerinnen / Bewohnern und deren Besucherinnen / Besuchern Weisungen zu erteilen 

b) die Unterkunft jederzeit zu betreten 

c) aus wichtigem Grunde, auch ohne Einwilligung der Bewohnerinnen / Bewohnern, die 
zugewiesenen Wohnräume jederzeit zu betreten, wenn tatsächliche Umstände vorliegen, die ein 
berechtigtes Interesse am sofortigen Betreten begründen (zum Beispiel bei Gefahr in Verzug). In 
den übrigen Fällen kündigen die städtischen Bediensteten den Zutritt zu den zugewiesenen 
Wohnräumen rechtzeitig, in der Regel mindestens 2 Tage im Voraus, schriftlich an 

 

(5) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zugewiesen. Die 
Zuweisung erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf erlischt das Recht auf 
Benutzung des zugewiesenen Wohnraums und die Bewohnerinnen und Bewohner haben die 
Unterbringung unverzüglich zu räumen. Den benutzungsberechtigten Personen kann jederzeit das 
Recht für die Benutzung der Unterkunft widerrufen bzw. ihnen können andere Unterkünfte zugewiesen 
werden. Dies gilt insbesondere 

 

a) wenn Räumlichkeiten für dringendere Fälle in Anspruch genommen werden müssen, 

 

b) bei Missachtung des Hausfriedens oder Verstoß gegen Bestimmungen der Hausordnung oder 
dieser Satzung oder 

 

c) bei Standortveränderungen der Unterkünfte oder 

 

d) wenn die Belegungsdichte verändert werden soll oder 

 

e) wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist oder 

 

f) wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung keine ausreichenden Bemühungen zur 
aktiven Wohnungssuche vorliegen oder 

 

g) wenn zumutbare Alternativen auf dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen  
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  oder 

 

h) wenn die Benutzungsgebühren nicht gezahlt werden oder 
 

i) bei einer länger als drei Tage andauernden unentschuldigten Abwesenheit der Bewohnerin oder 
des Bewohners. Sollten die zugewiesenen Räume ohne Anzeige bei der Stadt Billerbeck länger 
als 2 Wochen nicht benutzt werden, so gelten sie als frei und können anderweitig belegt werden. 

 

 
§ 4 Benutzungsgebühren 

 

(1) Die Stadt Billerbeck erhebt für die Benutzung der in § 2 genannten Unterkünfte 
Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus Grundgebühren und 
Verbrauchsgebühren, die unabhängig von Lage, Ausstattung und Größe des tatsächlich 
zugewiesenen Wohnraums (incl. Anteile für Gemeinschaftsräume, Küchen, Bäder, Toiletten pp.) 
einheitlich pauschal pro Person festgelegt werden.   Bemessungsgrundlage für die Höhe der 
Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten sind die in 2024 im Rahmen der internen 
Leistungsverrechnung ermittelten Gesamtkosten aller Unterkünfte inklusive der Personalkosten, 
sowie die im Jahr 2024 ermittelten maximalen  beziehungsweise durchschnittlichen 
Belegungszahlen. Diese Gebühren werden regelmäßig fortgeschrieben, jeweils spätestens nach 
Ablauf von 3 Kalenderjahren.   

 

(2) Die Benutzungsgebühr beträgt pro Person und Kalendermonat insgesamt 173,35 EURO 
(Grundgebühr: 94,71 € zuzüglich Verbrauchsgebühr: 78,64 €). 

 

(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Bestand gemäß § 2 Abs. 2 
aufgenommen oder Bestandsunterkünfte aufgegeben, bleibt der angesetzte Kalkulationszeitraum 
gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 KAG hiervon unberührt. 

 
 

 

(4) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflichtigen Person die 
Unterkunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsverhältnis und die Gebührenpflicht enden mit 

dem Tag der Übergabe und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw. durch die Hausmeisterin 
oder den Hausmeister. Eine vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur 
Gebührenzahlung. 

 

(5) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und zwar spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden 
Monats, an die Stadtkasse zu entrichten. Bei Einzug in die Unterkunft und bei Auszug aus der 
Unterkunft erfolgt eine taggenaue Berechnung der Kosten. Überzahlungen insbesondere bei 
Auszug sind auszugleichen. 

 

§ 5 Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte. 

 

 

§ 6 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft und ersetzt die bis zum 31.12.2025 gültige Satzung der Stadt 
Billerbeck über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen vom 20.12.2000 in der Fassung 
der 2. Änderungssatzung vom 19. Dezember 2003. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
1. Die vorstehende  

 
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Billerbeck für Unterkünfte für Flüchtlinge 
und Obdachlose vom 09. Oktober 2025 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - in der zurzeit gültigen Fassung - eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Billerbeck, 10. Oktober 2025  
 
gez. 
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 

 

 

 

55/2025 Bekanntmachung der Stadt Billerbeck gemäß § 2 Absatz 1 BauGB des Beschlusses 
des Rates der Stadt Billerbeck vom 9. Oktober 2025 zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes „Wendelskamp" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB des Planentwurfes der 6. 
Änderung des Bebauungsplanes „Wendelskamp“ mit Begründung 

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 9. Oktober 2025 die 6. Änderung des 
Bebauungsplanes „Wendelskamp“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB – Baugesetzbuch 
in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist – beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 9. Oktober 2025 den Entwurf der 
6. Änderung des Bebauungsplanes „Wendelskamp“ mit dem Entwurf der Begründung für die Offenlage 
gebilligt. Nach § 13a Absatz 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Absatz 3 BauGB wird auf die 
Umweltprüfung und den Umweltbericht verzichtet. Die Offenlage wird nach § 3 Absatz 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats durchgeführt. 

Das Plangebiet umfasst in der Gemarkung Billerbeck-Stadt, Flur 7 die Flurstücke 12, 197, 198, 233, 
234, 279 und 280. Der Änderungsbereich wird eingegrenzt durch die Straße Wendelskamp im 
Südwesten, die südöstlichen Grenzen der Flurstücke 12, 280 und 279 im Südosten, die Straße Zu den 
Alstätten im Nordosten und die nordwestliche Grenze des Flurstücks 234 im Nordwesten. 
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Zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs wird auf den vorstehend abgedruckten 
Übersichtsplan (unmaßstäblich) verwiesen. 
 

 
 
Durch die 6. Änderung des Bebauungsplanes „Wendelskamp“ soll eine Nachverdichtung im 
vorhandenen Wohngebiet ermöglicht werden. 

Die öffentliche Auslegung der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Wendelskamp“ mit Entwurf der 
Begründung erfolgt in den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Billerbeck 
 

Montag bis Freitag vormittags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Montag bis Mittwoch nachmittags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Donnerstag nachmittags von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

im Foyer des Rathauses, Markt 1, 48727 Billerbeck, in der Zeit vom 

20. Oktober 2025 bis zum 21. November 2025 (einschließlich). 

Zusätzlich zu der oben genannten öffentlichen Auslegung ist während des Zeitraums der Offenlage 
auch eine Einsicht in den Planentwurf unter folgendem Link möglich: www.billerbeck.de/bauleitplanung 
-> Aktuelle Bebauungsplanverfahren. 

Stellungnahmen können von der Allgemeinheit während der Veröffentlichungsfrist bei der Stadt 
Billerbeck, Fachbereich Planen und Bauen, Markt 1, 48727 Billerbeck, vorzugsweise per E-Mail 
(bauleitplanung@billerbeck.de), aber beispielsweise auch schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden. Sie werden im Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das 
weitere Bebauungsplanverfahren ein. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht rechtzeitig innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4 a Absatz 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 

 

Billerbeck, den 10. Oktober 2025 

 

gez. 

 

Marion Dirks 
Die Bürgermeisterin 
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56/2025 Bekanntmachung der Stadt Billerbeck gemäß § 2 Absatz 1 BauGB des Beschlusses 
des Rates der Stadt Billerbeck vom 9. Oktober 2025 zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Alte Feuerwehr" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
und die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB 

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 9. Oktober 2025 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Alte Feuerwehr“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB – Baugesetzbuch 
in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist – beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 9. Oktober 2025 beschlossen, mit 
dem Entwurf des Bebauungsplanes „Alte Feuerwehr“ eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Nach § 13a Absatz 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 
Absatz 3 BauGB wird auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht verzichtet. 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 198 und 199, Flur 5, Gemarkung Billerbeck – Stadt sowie die 
nördlichen Teilbereiche der Flurstücke 197 und 265, Flur 5, Gemarkung Billerbeck – Stadt. Das 
Plangebiet wird begrenzt durch die Mühlenstraße im Norden, einen öffentlichen Fuß- und Radweg im 
Osten (Flurstück 197), den Verlauf der Berkel im Süden (Flurstück 150) und die Landesstraße L 580 im 
Westen. 
 
Zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs wird auf den vorstehend abgedruckten 
Übersichtsplan (unmaßstäblich) verwiesen. 
 

 
 
Durch den Bebauungsplan „Alte Feuerwehr“ soll eine Nachnutzung für das Gelände des ehemaligen 
Feuerwehrgerätehauses ermöglicht werden. 

Durch die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB soll die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die 
für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich unterrichtet werden; ihr wird Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet am 
 

4. Dezember 2025 um 19.00 Uhr 
 

in der Aula der Alten Landwirtschaftsschule, Darfelder Straße 10, 48727 Billerbeck, statt. Zu diesem 
Termin ist jede Person eingeladen. 
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Zur Information hängt der Entwurf des Bebauungsplanes Alte Feuerwehr“ zu den Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Billerbeck  
 
Montag bis Freitag vormittags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Montag bis Mittwoch nachmittags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Donnerstag nachmittags von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
im Foyer des Rathauses, Markt 1, 48727 Billerbeck, in der Zeit vom 
 

10. November 2025 bis zum 12. Dezember 2025 (einschließlich) 
 

aus. 

Zusätzlich zu der oben genannten öffentlichen Auslegung ist während des Zeitraums der frühzeitigen 
Beteiligung auch eine Einsicht in den Planentwurf unter folgendem Link möglich: 
www.billerbeck.de/bauleitplanung -> Aktuelle Bebauungsplanverfahren. 

Stellungnahmen können von der Allgemeinheit während der Veröffentlichungsfrist bei der Stadt 
Billerbeck, Fachbereich Planen und Bauen, Markt 1, 48727 Billerbeck, vorzugsweise per E-Mail 
(bauleitplanung@billerbeck.de), aber beispielsweise auch schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden. Sie werden im Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das 
weitere Bebauungsplanverfahren ein. 

 

Billerbeck, den 10. Oktober 2025 

 

gez. 

 

Marion Dirks 
Die Bürgermeisterin 
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57/2025 Bekanntmachung der Fa. Amprion über die Ankündigung von 
Baugrunduntersuchungen für die Trassenplanung im Bereich der Stadt Billerbeck 
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